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Beitrittserklärung 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Voll- bzw. Fördermitglied im o. g. Verein.

Name, Vorname:
  
Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:   

Geburtsdatum:   

E-Mail:    

Mobilnummer:    

Art der Mitgliedschaft: 
o Aktives Mitglied 
  (120 EUR pro Jahr + einmalig 25 EUR Aufnahmebeitrag) 

o Fördermitglied (Passiv) 
  ( ______ EUR / Jahr) (min. 120 EUR pro Jahr) 

Für Studenten, Rentner und Sozialhilfeempfänger liegt der Mitgliedsbeitrag bei 60 EUR pro Jahr + einmalig 25 EUR Aufnahmebeitrag. Wir bitten den Nachweis bei Antragseinreichung beifügen.


Wir bitten den Beitrag spätestens zum 31.01. des jeweiligen Jahres per Überweisung an folgende Kontonummer zu überweisen:

Jürgen Risthaus - Rehkitzrettung Bergisches Land e. V.
IBAN: DE33 3404 0049 0622 9983 00
Commerzbank AG

Für einen unterjährigen Beitritt bitten wir die Überweisung anteilig (10 Euro x ausstehende Restmonate bis Jahresende, beginnend mit dem Beitrittsmonat) zu überweisen. Eine Beitragsaufforderung dazu erhalten Sie vorab von uns per Mail. 

Wie möchten Sie als Mitglied mitwirken?  
Nennen Sie uns hier bitte ihre potenzielle(n) Aufgabe(n) als Mitglied im Verein 
(bitte alles Zutreffende ankreuzen):
 
o Pilot (nur mit Drohnenführerschein) 
o Aufnahme in den Suchtrupp (WhatsApp Gruppe mit o. g. Mobilnummer) 
o Jagdschein-Inhaber 
o Förderer (Passives Mitglied) 
Datenschutzbestimmungen

Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in 
der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein 
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
Eine Übermittlung von Daten an die Dachorganisation findet nur im Rahmen der in 
der Satzung festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig 
zum Zwecke der Organisation. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der Dach-organisation findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls 
nicht statt. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes / der Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen 
Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem 
hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  

Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen  

Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte außer des Vereins ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  



Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. 


Ort, Datum: _______________________________


Unterschrift: _______________________________ 

Bitte den Mitgliedsantrag per E-Mail (info@rehkitzrettung-bergischesland.de) 
oder Post an uns senden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nicht ausfüllen – wird vom Verein ausgefüllt. 

Mitgliedsnummer: ______________________ 


Aufnahme zum ___________________ durch den Verein bestätigt. 


Ort, Datum: _________________ 


Unterschrift (Vorstand):  ______________________ 
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Satzung des Vereines

sRehkitzrettung Bergisches Land e.V*

8§ 1 Name, Sitz, Geschiftsjahr

(1) Der Verein fuhrt den Namen ,Rehkitzrettung Bergisches Land®. Er soll in das
Vereinsregister eingetragen werden und tragt dann den Zusatz "e.V." Der Sitz des
Vereins ist in 42855 Remscheid.

(2) Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im
Sinne des Dritten Abschnitts: ,Steuerbegiinstigte Zwecke* §§ 51ff. der AO
(Abgabenordnung). Zweck des Vereins ist die Férderung des Tierschutzes gemaB §
52 Abs. 2 AO.

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch folgende MaRnahmen:

a) Organisation und Durchfithrung von Such- und Rettungseinsétzen zur Auffindung
von Jungwild, insbes. Rehkitzen auf landwirtschaftlichen Fléchen vor der
Wiesenmahd u.a. mittels technischer Hilfsmittel wie mit Warmebildkameras
ausgestatteten Drohnen

b) Offentlichkeitsarbeit durch Information von Landwirten und Bevélkerung,
insbesondere durch Kinder- und Jugendarbeit

c) Ausbildung von Mitgliedern zum Erwerb der Drohnenfluglizenz und Fortbildung,
Bildung und Vernetzung von Einsatz-Teams.

(2) Der Verein ist selbstlos; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Der Verein erstrebt fur sich und seine Mitglieder keinerlei wirtschaftliche
Vorteile.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Koérperschaft fremd
sind, oder durch unverhaltnismaRig hohe Vergitungen begiinstigt werden.

(4) Die Mittel des Vereins durfen nur fur satzungsméaBige Zwecke verwendet werden.

§ 3 Mitglieder

(1) Der Verein hat ordentliche und férdernde Mitglieder.

(2) Formen der Mitgliedschaft:

a) Ordentliche Mitglieder

Die Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied steht allen natirlichen Personen offen.
Bei Minderjahrigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu
stellen.

Ordentliche Mitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag und sollen sich wahrend ihrer
Mitgliedschaft an 6ffentlichen Tatigkeiten des Vereins beteiligen. Sie sind in der
Mitgliederversammlung rede-, auskunfts-, antrags- und nach Vollendung des 14.
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Lebensjahres stimmberechtigt. Das Stimmrecht kann nur persénlich ausgelibt
werden.

b) Férdermitgliedschaft

Die Mitgliedschaft als Fordermitglied steht natiirlichen und juristischen Personen
offen, die sich zu den Zielen und Aufgaben des Vereins bekennen. Férdermitglieder
zahlen einen Mitgliedsbeitrag und kénnen sich wahrend ihrer Mitgliedschaft an
allen offentlichen Tatigkeiten des Vereins beteiligen. Férdermitglieder sind in den
Mitgliederversammiungen rede-, auskunfts-, antrags- aber nicht stimmberechtigt.
(3) Der Aufnahmeantrag von ordentlichen Mitgliedern und Férdermitgliedern muss
schriftlich an den Vorstand des Vereins gerichtet werden. Uber die Aufnahme
entscheidet der Vorstand abschlieRend.

(4) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Der
Ersatz von Auslagen bleibt unberiihrt. Ein Anspruch auf Auslagenersatz besteht nur
gegen geeigneten Nachweis und wenn der Vorstand zuvor seine Einwilligung erteilt
hat.

§ 4 Beendiqung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflésung der
juristischen Person.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegeniiber einem
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklarung muss
mit einer Frist von

einem Monat zum Ende des jeweiligen Geschaftsjahres gegeniiber dem Vorstand
erklart werden.

(3) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Griinde sind
insbesondere ein die Vereinsziele schadigendes Verhalten, die Verletzung
satzungsmaRiger Pflichten oder Beitragsriickstdnde von mindestens einem Jahr.
Uber den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Beschlussfassung hat der
Vorstand dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme zu
geben. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die
Mitgliederversammiung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu
richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins
endgiiltig. Dem Mitglied bleibt die Uberpriifung der MaBnahme durch Anrufung der
ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat
aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.

(4) Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch
gegeniiber dem Vereinsvermégen.

§ 5 Beitrage

Von den Mitgliedern kénnen Beitréage erhoben werden. Die Art und Hohe der
Beitrage und deren Falligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung. Die Mitglieder

haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflésung des Vereins keinen Anspruch auf
Erstattung von Beitragen.
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§ 6 Vereinsordnungen

(1) Die Mitgliederversammlung kann Vereinsordnungen zu folgenden Bereichen
erlassen:

a) Benutzungsordnung fur vereinseigene Hilfsmittel

b) Beitragsordnung

c¢) Verhaltensordnung bei Rehkitzrettungsaktionen

(2) Die Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil dieser Vereinssatzung und werden
nicht in das Vereinsregister eingetragen.

§ 7 Mitgliederversammliung

(1) In jedem Geschéftsjahr findet eine ordentliche Mitgliederversammliung statt.
AuBerdem ist der Vorstand zur Einberufung einer Mitgliederversammlung verpflichtet,
wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder mindestens ein Drittel der
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Griinden verlangt.

(2) Mitgliederversammlungen kénnen als reine Online-Versammlungen
(Videokonferenz) oder hybrid (Vor-Ort-Versammlung mit der Méglichkeit der Online-
Teilnahme) abgehalten werden. Die Entscheidung hierliber trifft der Vorstand. Diese
ist in der Einladung mitzuteilen. Virtuelle Mitgliederversammlungen finden in einem
nur fur Mitglieder zuganglichen Chatroom statt. Mitglieder erhalten hierzu rechtzeitig
ein Passwort.

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 2
Wochen in Textform einberufen. Die Tagesordnung ist zu ergénzen, wenn dies ein
Mitglied bis spatestens 10 Tage vor dem angesetzten Termin in Textform beantragt.
Die Erganzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen. Uber die Antrage
auf Erganzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt
werden, beschlielt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine
Mehrheit von % der abgegebenen giiltigen Stimmen erforderlich.
Satzungsanderungen, die Auflésung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung
von Vorstandsmitgliedern kénnen nur beschlossen werden, wenn die Antrage den
Mitgliedern mit der Tagesordnung gemaR Satz 1 angekindigt worden sind.

(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Riicksicht auf die Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfahig.

(5) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.

(6) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Zur Anderung des Vereinszwecks und der Auflésung des Vereins ist eine Mehrheit
von % der abgegebenen giiltigen Stimmen erforderlich. Stimmenenthaltungen und
ungultige Stimmen bleiben auller Betracht. Abstimmungen erfolgen offen, es sei
denn, ein anwesendes Mitglied beantragt geheime Abstimmung.

(7) Uber die Beschliisse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen,
das vom Versammlungsleiter und dem Schriftfihrer zu unterzeichnen ist.

(8) Die Versammlungsleitung darf Gaste zulassen.
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§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus 3 Mitgliedern, dem 1. und 2.
Vorsitzenden und dem Schatzmeister. Jeder von ihnen vertritt den Verein einzeln.
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren
gewahlt. Wahlbar ist nur, wer volljahriges ordentliches Mitglied des Vereins ist. Der
Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewahlt ist.

(3) Der Vorstand beschlief3t in seinen Sitzungen mit einfacher Mehrheit.
Vorstandssitzungen kénnen virtuell (Video- oder Telefonkonferenz) oder hybrid (Vor-
Ort-Sitzung mit der Méglichkeit der virtuellen Teilnahme) abgehalten werden.
Beschliisse sind zu protokollieren.

(4) Vorstandssitzungen kénnen von jedem Vorstandsmitglied jederzeit mit einer Frist
von drei Tagen fernmiindlich oder in Textform einberufen werden. Einer Mitteilung
der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussféhig, wenn
mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind.

(5) AuBerhalb von Vorstandssitzungen kénnen Beschliisse auch im Umlaufverfahren
in Textform gefasst werden.

(6) Die Vorstandsmitglieder nehmen ihre Funktion ehrenamtlich wahr, eine
Vergutung fur ihre Tatigkeiten erfolgt nicht.

§ 9 Kassenpriifung

Die Mitgliederversammlung wahlt fur die Dauer von 2 Jahren zwei Kassenprifer.
Diese durfen nicht Mitglied des Vorstands sein.

§ 10 Datenschutz

(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten
erhoben: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
Bankverbindung und vereinszweckdienliche Qualifikationen. Diese Daten werden im
Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert.

(2) Der Verein veréffentlicht die Daten seiner Mitglieder intern wie extern nur nach
entsprechenden Beschlissen der Mitgliederversammlung und nimmt die Daten von
Mitgliedern aus, die einer Veréffentlichung widersprochen haben.

§ 11 Auflosung des Vereins

Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegunstigter Zwecke fallt das
Vermogen des Vereins an eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder eine
andere steuerbeguinstigte Kérperschaft, die es unmittelbar und ausschlie3lich zur
Foérderung des Natur- und Tierschutzes gem. § 52 Absatz 2 Nr. 8 und 14 AO zu
verwenden hat.
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